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ACV AUTOMOBIL.CLUE V€R.KäHR

Satzu ng
d€s

ACV Ortsclub$ München

sr

Närs:e" S:tz, Gesthäf,tsjähr

1. Der Vertin führt dü* !t{ary}er} "ACV Aütoffiobil-C!ub Verkehr Ortsclub (OC)
München".

2. f r ist eingetragener Verein rnil SitT iil plüaicnnri

3. ller OC ist eine re€htlich selbetändiEe S[iederung des ACv Autom*bildlub-
Verkehr e.V. mit Sitz in Köln iACv). Er gehört der ACV-Ländes0rupp* Si:d e.V.
an

4, Geschäftsjähr ist das Kal€nderjahr.

s2
Uweck, Ziel

1. Z'fleck des Orlsclubs ist die wahr*ehn:ung d*r Zisle des ACV, dle Pf!*ge des
Sports und der Clübkamerädschafl.

?. Der Ortsülub versieht in seinem Bereich die ihm voil der ACV-
llauptschäftssteile und der o.a. l..andesgruppe ühertragerien Aufgaben,

4..
[Jf Von der l-andesgruppe erhält der Ortsclül] einen öltlichen

Zuständigkeitstlereich zuEewie$erl, de r in ssintrn Nlarnori erscheirieri muss,

4. Der Ortsclub v*rfolgt ideelle Zlele ilnd strebl keine Gerryinne an" Et'fJaige
überschüsEe dürfen nur für satz*nqsgemäße Zr.recke verwendet vverden.

$3
l.litgli€dschäft

1., Flit$lied des OC Müri.hen ist jedss Acv-t?litglied, das seinen ständigen
Vüohüsit: iin Bereich dss OC hät. Es ist jeda{h h*rechtigt, sich auch einefi]
anderen ACV-O*$club enruschließ{in.

54
0rgane

Org&ne des ortsclirbs sind:

1. tli* Milgliederversäfi fi lung
:. *er Oc-Vorstaild

s5
lvlitglieS€rversämrnlusrg

i.. Die t"lilgliederversamrnkrng findet mindesten$ a'le zwei lahre - spätestens acht
V{ochen - vor der Landesgr{ppenversaff'Trlung statt. Zur Mitgliederversammli}nu
lädt der Oc-varstand schriftlich oder durch Veröffentlichung in der ACv-
l"litgliedörzeißchrift späteslens dre i vt'ochen vcrher mit einer vorläuligen
TagesordnLrng ein, Gleichzeitig w;rl die LandesgruFpe *nterrichtet, Ceren
Vertreter sich ohne Sli'nmrecht an der Versamm[u'19 beteili*en könnefi.

2. Anlräge über rvelche die Milltiiederv*rsammlung beschließe* soll, sind
spaleslens zwei uJochr:n vor ihrern Termin beim Oc-Vorstand schriftlich
*inzureichen. über eJle Zulassunq speter eingehender odsr lvährend der
verlrarnrrilüng gesiellter AntrSüe eiltsche'det die Milgliederverrarylrnlüfi g nrit
einlacher Stimmenmehrheat.

3. lede frist- urrel formgerecht einberiJfene Mitgliederversan]mlung ist unabhänqig
von cler Anzahl der anr.;esenderi Mitqlieder besüh[1ssfähig. Dit LeiturirJ Cer
Versanrrrlung fihft der Vcrsitzende oder dessen Vertreter,
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4. Beschiüsse vrerd€n rnit einfacher Mehrheit d€r abgegeilenen Stinrmen gefassl.
Uei Stirnmengleichheit gilt der Anlrag als abgelehnt.

5. Für eine Anderung des Vereinsz,,lecks und der Satzung ist eine Zwei-Drittel-
Mehrlieit der zur Mitgiiederversammlung erschianenen stimmllerechtigten
Mitglieder erforderlich.

6. Die Leitung der Mitgliederversammlung obliegt dem Vorsitzenden, im Falle
seiner
Verhiilderung dern stellvertred€nden Vorsitzer'lden. Sind beide verhindert, wählt
die i/ersä inn')iilng ei nen Versämrn luft g*leiter,

7, Der Mitgliederversanrmlung ohliegt insbesonderei
ä) die Entg€gerrnahme des Geschäftsberichtes,
b] die fnigegennahme des Kassenberichtes,
c) die Fntgegeilnähme des serichtes der Revisoren,
d) die Fntlastung des Vorstandes,
e) die Wahl des Vorstandes,
f) die Wähl der Delegierten zur Landesgr*ppenbversammlunq,
q) dle Wahl der Revisoren.
lr) die Anderung der Satzung,
i) die Beratung und Seschlussfassung über elnsereichte Anlräge.

8, Über jede Plitgliedeversammlung werden eine Niederschrift und eln
Kassenllericht gefertigt, die alle Beschlals-ce riit Angabe der Abstifimungs- und
v{ahlergebnisse enthallen n:üssen. Sie sind vom versamrnlungsleiter unci vorn
Schriftführer zu unterschreiben ünd den !'eilfieh!.nern der Mitgliederversämmlung
auf lvunsch zuzüleiten.

L Eine außerordentliche Mitgliederversammiung wird auf ßeschluss .ies ü{:-
Vürstandes einberufen. Sie muss auch einberufen werden, wen* dies vsn
rnindestens eiilenr Drittel {ter Mitqlieder schriftlich beantragt wird. Sie hat
spätesterls zwei Monate nach Beschiussfassung durch den Oc-Vorstand oder nach
Eingäng des Antrages der Mitglieder stattzufinden. Die airßerordentliche OC-
M'tgliederversammlung kann nur über die Gegegenstände beschließeft, die bei
der Einberufung auf die Tagesordnrng gesetzt v{orden sind. Fiir den Ablauf der
aüßerordenljchen Mitgliederversarnrnlung gellen clie gleichen Bestirnmtingen wie
fiir die ordentliche Mitgliederversammlung,

g6
OC vorständ

1. Der ehre*ämtliche Oc-Vorstand besteht aus höchstens 7 Mitgliedern, Die
Vüraussetzung zu einer wähl in den Vorstand ist die Volljährigkeil und die
Mitgliedschaft im ACV. Endet die Mitgliedschaft im ACV während der UJ&hlpe rjods,
dann erlischt gleichzeitig auch eJie Funktion im V{rrständ.

2. Der Varstand ,.sircl auf die Dau*r vcn vier Jahren gewahlt, und zwar fiir die Zeit
bi$ zur Eeendiguni, der M;tgliederversammlung, die im vierten lahr nach der
Wahl stattfindet, Scheidet ein gewähltes Mitglied des Oc-Vorstandes vor Ablauf
der Amtszeit aus, ist ein neses Vorstandmllglie4 b'$ zlrr ausstehenden
turnusn]äßigen Neuwahl durch die ordentliche üC-Mitgliederversammlung von
ciern Vorsländ kornffissarisch zu beruien.

3. per engere Oc-Vsrständ im Sinne des g 26 BGB besteht aus zwei Personen:

ä) 1.. V0rsitrenden
b) stellvertretenden vor$itzenden

Der weitere C}C-vorstönd setzt sich xusärnffen öus dem Scha*melster, detn
$chriftführer und bis zu 3 Eeisitzern"

4. Der Vorstand führt die Geschäfte nach Maßgäbe d;eser Satzufig ufiter
Beachtung der ACV-Club- und Landesgruppensatzung.

5. Sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich wird der öC j*weils von zti,ei
Vorstandsmitgliedern gemeinsam vertreteil, von dem eines der Vorsituende oder
der stellvertredende Vorsi*ende sein muß,

6. tler Vorstand ist beschlussfähig, wenn e. odrnungsgen'äß einberufen wurde
und insgesamt mit dem Vorsitzenden - in dessen Abrvesenheit m1t dern
stellvertretenden Vorsitzenden - die Hälfte der Vorstandmitglieder anlsesend ist.
Bei Stimrnengle'chheit gibt die Stimme der Vorsitzende*, in seiner Abwesenheit
die des stell'/ertretenden Vsrsitzendefi, den Ausscbiag.

7. Der Vorstand nimmt alle Auigaben währ, die von gr$ndsätzlicher B€deutung
sind. Er darf die Erledigung laufender Geschälle einem geschäftsführeüden
Vürstand übertragen.

Dern Vorstand obliege* im Eesonderen:
a) clie Aufstellung des Jahresabschlusses, b) {tie Kassenverwaltiing. c} die

Vorbereitunü der Mitcliederversämrnlung.

über jede Sitzuilg ist e!ne Niederschrift zu fertigeü. sie i5l vofi] Sitzungsleiter und
tJem Schriftfiihrer zt, unterzeichnen und den Teilnehrnern innerhalb von zwei
Vüochen zuzuleiten.

Seite 2 von 3

http ://www. acv-muenchen. de/aus-dem-oc_vorschau.php 03.04.2015



ACV Automobil-Club Verkehr - ACV Ortsclub Mtinchen e.V.

s7
Revisoren

1, Die Priltung des Rechnungswesens und cier Jahresabschlusse des OC abliegt
den von der Mitsliederversamlung gewäh,ten zwei Revisoren, die auf die Dauer
von vier Jahren gelvählt werden.
?. Dle Revigoreil der Landesgruppe und die Acv-Revisiünskümmission sirld
berechtigt. die satzungsgernäße Verwendung der Geldrnittel zu überprüfen.

t8
Vereintaitigkeiten

Der OC ist selbstios tätig, er verfolgt nicht ,n erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Es darf keiüe Person durch Ausgaben. d,e dem Zweck des OC fremd
sind, ader durch unverhäitnismäßig hohe Vergütung begünstigt rverden^

se
Auflösung

1, Die Auflösung des OC kann nur in einer eigens zil diesem Zweck einberufene
außerordentliche Mitgliederversammlung rnit Zwei-Dritlel-M€hrheit der
abgegebenen Stimmen beschlossen werden.
2. Falls die Mitgliederversammluno nichts anderes beschließt, sind im Falle der
Auflösung der 1. und der 2. Vorsitzende äls Liquidatoren des Verseins be$tellt.
3. Das Vermögen des OC fällt im Falle der Aufl0sung clem ACV Automobil-Club
Verkehr zu.

sro
Ermächtigung

Der Vorsitzende ünd der stellvertretende Vorsitzende erhalten die unwiderrufliche
ErmächtigunQ, alle in Verbindung mit dem Eintrag ins Vereinsregister infolge
etwäiger behördlicher Zwischenverfügungen erforderlichen Anderungen bzw.
Ergänzungen der Satzung zu beschließe* und beim dafür zuständigen
Amtsgericht a*zumelden.

!rl
Sonstiges

1. Die einträgung ins Vereinsregister erfolgl€ am 23.November 1973 beim
Amtsgericht München unfer der Nr. 8208.
2. Die Satzung wurde am 14. Februar errichtet, arn 19. luli ergänzt und am 16,
März 1989 geändert.
3. Neugefaßt lt. Beschluss der Mitgliederversammlting arr 20, Märr 2014,

&&V Acv ortschbst6lbin$;. v.

C#r.M :"lieronymusstraße30.8I24it"fünchen

Teleton rl$9 / 88 ?3 17 iqrpress*ii
E-t4sil:into@acv-n1ilenchen.de Dis.!a;me.
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